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Teil A: Planzeichnung

Aufgrund des §
 10 des Bauges

etzbuches sow
ie nach § 84 de

r

Landesbauordn
ung für das Lan

d S-H (v. 22.01
.2009) wird nac

h

Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ..     2019 folgende

Satzung über d
ie 1. Änderung

 des Bebauung
splans Nr. 6 "W

ohngebiet

Raderwegkoppeln" 
für das Gebiet z

wischen Süderk
oppel und Klein

rader Weg

(Flurstücke 157,
 156 der Flur 6 u

nd Flurstück 32 
(teilw.) der Flur 

5,

Gemarkung Süd
erhastedt), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und

dem Text (Teil B), erlassen.

Verfahrensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom

11.12.2018. Die
 ortsübliche Bek

anntmachung d
es Aufstellungsb

eschlusses ist a
m

16.01.2019 erfolgt.

2. Die frühzeitig
e Beteiligung de

r Öffentlichkeit 
nach § 3 (1) Sa

tz 1 BauGB wur
de

am 19.03.2019 
 in Form einer B

ürgerinformatio
n durchgeführt.

3. Die Behörde
n u. sonstigen T

räger öffentlich
er Belange, die

 von der Planun
g

berührt sein kö
nnen, wurden 

gem. § 4 (1) B
auGB am      2

019 unterrichte
t und zur

Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Die Gemeindevertretung hat am ... den Entwurf des Bebauungsplanes mit

Begründung bes
chlossen und zu

r Auslegung bes
timmt.

5. Der Entwurf d
er 1. Änderung d

es Bebauungspla
nes, bestehend 

aus der

Planzeichnung (
Teil A) und dem

 Text (Teil B), s
owie die Begrün

dung mit

Umweltbericht h
aben nach § 3 A

bs. 2 BauGB in d
er Zeit vom     2

019 bis      2019

während der Dien
stzeiten öffentlich

 ausgelegen. Die ö
ffentliche Auslegu

ng wurde

mit dem Hinweis
, welche Arten u

mweltbezogener
 Informationen v

erfügbar sind un
d

dass Stellungna
hmen während 

der Auslegung v
on allen Interes

sierten schriftlic
h

oder zur Nieder
schrift abgegeb

en werden könn
en, durch Press

emitteilung am

2019  ortsüblic
h bekannt gem

acht.

---------- ------------
 

------------------
-------------

Ort, Datum Siegel Amt/Gemeinde     Unterschrift Bür
germeister

6. Die Behörde
n u. sonstigen T

räger öffentlich
er Belange, die

 von der Planun
g

berührt sein könn
en, wurden gem. 

§ 4 (2) BauGB am
      2019  unterri

chtet und

zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

7. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anregungen sowie die

Stellungnahme
n der Träger öf

fentlicher Belan
ge am      2019  geprüft und

miteinander und gegeneinander abgewogen. Das Ergebnis wurde am      2019

mitgeteilt.

8. Der katastermäß
ige Bestand am     

 2019  sowie die geometrischen Festlegungen

der neuen städte
baulichen Planun

g werden als ric
htig bescheinigt.

 Ausgeschlossen

ist die Lage der Knicks, der OD-Grenze, der Anbauverbotszone sowie der

Fahrbahnkante u
nd der Böschung

en.

---------- ------------
 

------------------
-------------

Ort, Datum Siegel Amt/Gemeinde     Unterschrift Bür
germeister

9. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der

Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am      2019 als Satzung beschlossen

und die Begründu
ng durch (einfach

en) Beschluss geb
illigt.

---------- ------------
 

------------------
-------------

Ort, Datum
Siegel Amt/Gemeinde     Unterschrift Bür

germeister 

10. Die B-Plansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text

(Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

---------- ------------
 

-------------------
-------------

Ort, Datum Siegel Amt/Gemeinde     Unterschrift Bür
germeister 

11. Der Beschluss des B-Planes durch die Gemeindevertretung und die Stelle, bei

der der Plan mit B
egründung auf Da

uer während der 
Sprechstunden vo

n allen

Interessierten ein
gesehen werden k

ann und die über 
den Inhalt Auskun

ft erteilt,

sind vom ........ 
    2019 bis ......

.     2019  ortsüb
lich bekannt gem

acht worden. In

der Bekanntmac
hung ist auf die 

Möglichkeit, eine
 Verletzung von 

Verfahrens- und

Formvorschrifte
n und von Mäng

eln der Abwägu
ng einschließlich

 der sich

ergebenden Rec
htsfolgen (§215 

Abs. 2 BauGB) s
owie auf die Mög

lichkeit,

Entschädigungsa
nsprüche gelten

d zu machen un
d das Erlöschen 

dieser Ansprüch
e

(§44 BauGB) h
ingewiesen wor

den. Auf die Re
chtswirkungen 

des §4 Abs. 3 G
O

wurde ebenfalls hingewiesen.

Die Satzung ist mithin am ............     2019in Kraft getreten.

---------- -----------
 

-------------------
-------------

Ort, Datum Siegel Amt/Gemeinde     Unterschrift Bür
germeister 

FESTSETZUNGEN (PlanzV 90)

HINWEISE

Zur Nutzung der
 privaten Grunds

tücksflächen wir
d auf § 8 (1) de

r Landesbauordn
ung Schleswig-H

olstein

(LBO S-H, v. 22. 
Januar 2009 (GVO

Bl. Schl.-H. S. 6))
 verwiesen. Die n

icht überbauten F
lächen der

bebauten Grund
stücke sind was

seraufnahmefäh
ig zu belassen o

der herzustellen
 und zu begrüne

n oder

zu bepflanzen.

Gemäß § 15 (1) 
Denkmalschutzg

esetz des Landes
 Schleswig-Holst

ein (DSchG S-H,
 2015) gilt:

„(1) Wer Kulturd
enkmale entdeck

t oder findet, ha
t dies unverzügl

ich unmittelbar o
der über die Gem

einde

der oberen Denkmalschut
zbehörde  mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin

oder den Eigentümer  und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks  oder des Gewässers,  a
uf oder

in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu

dem Fund gefüh
rt haben.“

Die naturschutzrechtliche  Kompensation  erfolgt auf einer gemeindeeigenen  Fläche (9.350m²) an der

Alten Aue im nördlichen  Gemeindegebiet.  Dabei handelt es sich um das Flurstück 63 der Flur 9,

Gemarkung Süd
erhastedt.

Dabei sind folgende Auflagen zu beachten:

 ein- bis zweischürige Wiese ohne Düngung, frühester Nutzungstermin 1.Juli, Mahdgut entfernen,

 Vorhandene Entwässerungseinrichtungen, die nur dieses Flurstück entwässern, schließen,

 ein Walzen der Fläche ist ab dem 15. März und bis zum 1.Juli unzulässig .

Quelle: Umweltdatenatlas SH, ohne Maßstab

Plangrundlage: ALKIS-Daten, Stand: Jan. 2019

Teil B: Textliche Festsetzungen

1. Art der Nutzu
ng (§9 (1) Nr. 1

 BauGB i.V.m. § 
1 (5) BauNVO)

Das allgemeine Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen. Anlagen für

sportliche Zwecke nach §4 (2) Nr. 3 BauNVO sind nur ausnahmsweise zulässig.

Die Ausnahmen
 gem. § 4 (3) N

r. 3 bis 5 BauN
VO sind nicht z

ulässig.

2. Maß der Nutz
ung (§9 (1) Nr.

 1 BauGB i.V.m.
 § 16 BauNVO)

Die Grundflächenza
hl im WA1 beträgt

- für Grundstücke, a
uf denen die Gebä

ude beidseitig ohn
e Grenzabstand

errichtet werden: GRZ = 0,4

- für Grundstück
e, auf denen die

 Gebäude einse
itig ohne Grenza

bstand

errichtet werden: GRZ = 0,35

- für alle übrigen 
Grundstücke: G

RZ = 0,3.

2.1 Maß der N
utzung (§9 (1

) Nr. 1 BauGB
 i. V. m. § 2 LB

O SH)

Ein Ausbau des 
Geschosses übe

r dem zweiten o
berirdischen Vol

lgeschoss

gemäß LBO Sc
hleswig-Holste

in ist nicht zulä
ssig.

3. Grundstück
sgrößen (§9 (

1) Nr. 3 BauGB
)  - 1. Ände

rung

Grundstücke
 für Einzelhäuser

 und Doppelhaushälften
 sind ab 600 m²

Grundstücksg
röße zulässig.

4. Anzahl der W
ohnungen in W

ohngebäuden (
§9 (1) Nr. 6 Ba

uGB)

In Doppelhaus
hälften und Ha

usgruppeneinh
eiten ist jeweil

s nur eine

Wohneinheit zulä
ssig.

5. abweichend
e Bauweise (§

9 (1) Nr. 2 Ba
uGB i.V.m.

§ 22 (4) BauNV
O) - 

1. Änderung

Die Länge der H
auptgebäude d

arf im allgemei
nen Wohngebie

t  WA1 32 m un
d

in WA2 und WA3
  20 m nicht übe

rschreiten.

6. Gebäudehöh
en (§9 (1) Nr. 2

 BauGB i.V.m. §
16 (2) Nr. 4 Ba

uNVO)

1. Änderung

Bauliche Anlagen
 in den allgemei

nen Wohngebiet
en WA 1 und WA

 2 dürfen

9 m Firsthöhe nic
ht überschreiten.

Bauliche Anlagen
 im allgemeinen W

ohngebiet WA 3 d
ürfen 10m Firsthö

he nicht

überschreit
en.

Bezugspunkt für die Firsthöhen ist jeweils die mittlere Höhe der vor dem

Baugrundstück g
elegenen befahrb

aren Verkehrsflä
che.

7.Flächen, die
 von Bebauung

 freizuhalten s
ind und ihre N

utzung

(§9 (1) Nr. 10 Ba
uGB)

Vor den Knicks ist jeweils ein 3 m breiter Streifen vor dem Knickfuß von

Versiegelung, Lagerflächen,
 Pflanzschalen, Bebauung durch Gartenhäusc

hen,

Schuppen o. ä. Bauten freizuhalten und gärtnerisch als Rasen, Wiese oder

ähnliches zu nu
tzen.

8. Flächen für ö
ffentliche Stellp

lätze (§9 (1) N
r. 11 BauGB)

1. Änderung

Im Straßenraum
 sind 3 Stellp

lätze längs zur Fahrbahn anzuordnen. Pro

Stellplatz ist eine Pflanzfläc
he für einen Kleinbaum gemäß den

verkehrstechnischen Anforderungen herzustellen.

9. Flächen für 
die Versickeru

ng von Nieders
chlagswasser

(§9 (1) Nr. 14 Ba
uGB  i. V. m. § 55

 (2) WHG)

Auf der entsprechend festgesetzten Fläche ist eine Mulde zur Versickerung des

Regenwassers in erdgebundener Bauweise herzustellen. Die Fläche ist naturnah

zu bepflanzen ode
r anzusäen und ei

nzuzäunen.

10. Geh-, Fah
r- und Leitun

gsrechte (§9
 (1) Nr. 21 Ba

uGB) -  entf
ällt

Die Geh- Fahr- und Leitungsrechte auf der entsprechend festgesetzten Fläche

gelten zugunste
n des Wasserve

rbandes Süderd
ithmarschen.

Gestalterische
 Festsetzunge

n (§9 (4) Bau
GB i. V. m. § 8

4 (3) LBO S-H
)

10. Fassaden sind ausschließlich
 in rotem, rotbraunem und rotbuntem sowie

gelbem oder weiß
em Ziegelmauerwerk und Putz zugelassen. Holz und Metall

sind nur als untergeordnete Fassadenelemente (weniger als 50%) zugelassen.

11. Als Dachformen sind Sattel-, Zelt-, Pult-, Walm- und Krüpp
elwalmdächer

zulässig. Die Dacheindeckung ist in roten, rot-braunen, schwarzen oder

dunkelgrauen (anthrazit) Ziegeln oder Dachsteinen zulässig. Anlagen für

Solarthermie oder Photovoltaik sind auch abweichend von den gestalterischen

Vorgaben grundsätzlich zulässig. Die Dachneigung zweigeschossiger  Gebä
ude

darf 20 Grad
 nicht übersc

hreiten.

12. Einfriedungen zur Straße
nfront sind bis max. 1,2 m Höhe, als geschlossene

Einfriedung bis max. 0,8 m, zuläs
sig. Der Bezugspunkt für die Höhe ist die vor

dem Grundstück liegende Verkehrsfläche.
 Bei geschlossenen oder

engmaschigen Zä
unen ist von der U

nterkante bis zum
 Erdboden ein

Zwischenraum v
on 10 cm für Kle

intiere zu belass
en.

Unzulässig sind Einfriedungen in Tafelbauweise aus Holz, Faserzement,

Aluminiumble
chen o. ä. Ma

terialien.

13. Flächen fü
r Maßnahmen

 zur Entwicklu
ng von Natur 

und Landscha
ft

(§ 9 (1) Nr. 20 Ba
uGB):

Auf den Flächen M1a und M1b ist zur Schaffung einer kräuterreichen
 Wiese

eine Ansaat mit gebietsheimischem Saatgut vorzunehmen.

Flächen für die Anpflanzung von Bäumen, Stäuc
hern und sonstigen

Bepflanzunge
n  (§ 9 (1) Nr

. 25 a BauGB
):  - 1. Änderung

14. Auf den Flächen M1a und M1b ist pro Hauptgebäu
de  auf den Grundstücken

im WA1 bis WA3 ein heimischer Obstbaum in der Qualität Hochstamm, 3x v.,

StU 12-14 cm fachgerecht zu pflanzen und zu erhalten.

15. Auf d
er westlichen Se

ite der Flächen M
1a und M1b sind

 3m breite und 1
m

hohe Knicks anz
ulegen und mit 

einheimischen B
äumen und Geh

ölzen zu

bepflanzen. Diese sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Pflanzenwahl,

Pflanzenqualitä
t und Menge si

nd an den Emp
fehlungen des 

Kreises

Dithmarschen zu orientieren.

16. Auf den Flächen
 M2a - M2c ist en

tsprechend der H
öhe und Breite d

es

bestehenden Knic
ks ein neuer Knic

k anzulegen und 
mit einheimischen

 Bäumen

und Gehölzen z
u bepflanzen. D

iese sind zu erh
alten und bei Ab

gang zu

ersetzen. Pflanz
enwahl, Pflanze

nqualität und M
enge sind an de

n Empfehlunge
n

des Kreises Dithmarschen zu orientieren.

 6 "Wohngebiet Raderwegkoppeln"

für das Gebiet 
zwischen Süde

rkoppel und Sü
dblick

(Flurstücke 157,
 156, 162-167, 1

69, 171-173, 17
7-178 und 96/9 

(teilw.) der Flur 
6 und Flurstück 

32 (teilw.) der F
lur 5, Gemarkun

g Süderhastedt)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr.1 BauGB

Füllschema der Nutzungsschablone

Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr.11 und (6) BauGB)

Verkehrsberuhigter Bereich

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr.2 BauGB)

Baugrenze

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

                 Art der baulichen Nutzung

---------------------------------------------------------------

Grundflächenzahl (GRZ)

---------------------------------------------------------------

Anzahl der Vollgeschosse       Bauweise

---------------------------------------------------------------

Bebauungsart

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Rad- und Fußweg

Flächen für die Abwasserbeseitigung (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB)

Grünflächen (§ 9 (1) Nr.15 BauGB)

Versickerung von Niederschlagswasser

(s. Festsetzung Nr. 9)

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 (6) BauGB)

öffentliche Grünflächen

Umgrenzung von Schutzobjekten (Knicks)

im Sinne des Naturschutzrechtes

(§ 30 BNatSchG in V. m. §21 LNatSchG S-H)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs.7 BauGB)

Flurstücksgrenze/ -nummer
Bestandsgebäude Böschung

2

3

Darstellungen ohne Normcharakter

Umgrenzung von Flächen, die von Bebauung freizuhalten

sind (§ 9 (1) Nr. 10 BauGB)

Knickschutzstreifen (3 m)

(s. Festsetzung Nr. 7)

Graben

Anbauverbotszone (20 m)

Flächen f. Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und

Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

M1a + b: Streuobstwiese

(s. Festsetzungen Nr. 14 bis 16)

M2a - c: Knickanlage

(s. Festsetzung Nr. 16)

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Anpflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
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